
Prämienhöhen der Öko-Regelungen

ÖR 1d

ÖR 7

Für 1 % = 900 Euro/ha
Darüber hinaus bis 2 % = 400 Euro/ha
Darüber hinaus bis 6 % = 200 Euro/ha

40 Euro/ha

ÖR 5
2023 bis 2024: 240 Euro/ha
2025: 225 Euro/ha
2026: 210 Euro/ha

ÖR 4 2023: 115 Euro/ha, ab 2024: 100 Euro/ha

Öko-Regelung (ÖR) Prämienhöhe
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Der aktuelle Stand gilt unter Vor-
behalt: Zunächst muss die EU-
Kommission den GAP-Strate-
gieplan noch genehmigen. Zu-
dem gelten weitere, allgemeine
Voraussetzungen, um am För-
derprogramm FAKT II teilneh-
men zu können.

Öko-Regelungen
der 1. Säule

Altgrasstreifen oder -flächen
in Dauergrünland (ÖR 1d)
Die geförderten Altgrasstreifen
oder -flächen dürfen maximal
zwei Jahre auf der gleichen Stelle
belassen werden. Wer daran teil-
nehmen will, muss mindestens
1 % des förderfähigen Dauer-
grünlands als Altgrasstreifen
oder -flächen stehen lassen. Die
Förderung gibt es für bis zu 6 %
des Dauergrünlands ei-
nes Betriebs; sie wird ge-
staffelt angeboten. Ge-
fördert wird nur der
Streifen, nicht die ge-
samte Schlagfläche. Alt-
grasstreifen und -flä-
chen müssen mindes-
tens 10 % und dürfen maximal
20 % der einzelnen Fläche aus-
machen, müssen mindestens
0,1 ha groß sein und dürfen frü-
hestens ab dem 1. September ge-
schnitten oder beweidet werden.

Extensivierung des gesamten
Dauergrünlands des Betriebs
(ÖR 4)
Wer diese Öko-Regel erfüllen
will, muss eine Obergrenze für
raufutterfressende Großvieh-
einheiten (RGV) pro Hektar ein-
halten. So muss vom 1. Januar
bis 30. September der durch-

GAP-REFORM Das Ministerium für Ländlichen Raum erklärt,
was sich im Grünland ab 2023 mit der neuen Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) ändert. Manche Maßnahmen des Agrar-
umweltprogramms FAKT II werden fortgeführt, neu angeboten
oder wandern in die Öko-Regelungen der 1. Säule.

schnittliche Viehbesatz zwi-
schen 0,3 und 1,4 RGV/ha för-
derfähiger Dauergrünlandflä-
che des Betriebs liegen. Der
Mindestviehbesatz darf an bis
zu 40 Tagen unterschritten wer-
den. Die Verwendung von
Düngemitteln einschließlich
Wirtschaftsdüngern ist nur in
dem Umfang erlaubt, der dem
Dunganfall von höchstens
1,4 RGV/ha Dauergrünland des
Betriebs entspricht. Pflanzen-
schutzmittel sind verboten.

Ergebnisorientierte extensive
Bewirtschaftung von Dauer-
grünlandflächen mit Nachweis
von mindestens vier regiona-
len Kennarten (ÖR 5)
Auf den beantragten Flächen
müssen mindestens vier Pflan-
zenarten aus einem Kennarten-
katalog nachgewiesen werden.

Dazu soll die aus FAKT I
bekannte Liste der Kenn-
arten und Kennarten-
gruppen ergänzt werden
um Gewöhnliches Zitter-
gras, die Artengruppe
Karthäuser-Nelke sowie
Baldrian-Arten (Kleiner

Baldrian, Arznei-Baldrian). Der
Nachweis der Kennarten oder
Kennartengruppen erfolgt in
ähnlicher Weise wie in der
LAZBW-Broschüre „Kennarten
des Artenreichen Grünlands im
FAKT“ für FAKT I beschrieben:
kurzelinks.de/FAKT-kennarten.

Anwendung von Landbewirt-
schaftungsmethoden auf Flä-
chen in Natura-2000-Gebieten
(ÖR 7)
Betriebe, die auf ihren Flächen
in Natura-2000-Gebieten keine
zusätzlichen Entwässerungs-

maßnahmen, keine Instandset-
zung von Drainagen, keine Auf-
füllungen und keine Aufschüt-
tungen oder Abgrabungen vor-
nehmen, bekommen über diese
pauschale Öko-Regelung eine
Unterstützung je Hektar, sofern
diese Maßnahmen nicht bereits
durch rechtliche Vorgaben ver-
boten sind.

Möglichkeiten der
FAKT-II-Förderung

FAKT-II-Maßnahme A2: Sila-
geverzicht im gesamten Be-
trieb (Heumilch)
An der Maßnahme A2 können
Milcherzeuger teilnehmen, die
in ihrem gesamten Betrieb we-
der Silage produzieren noch ver-
füttern. Förderfähig sind Grün-
land sowie Ackerfutterflächen,
auf denen sich Heu erzeugen
lässt. Eine Förderung ist ab ei-
nem Mindestviehbesatz von
0,3 RGV/ha Grünland und bis
1,7 RGV/ha Hauptfutterfläche
möglich.

FAKT-II-Maßnahme B1.2: Ex-
tensive Bewirtschaftung be-
stimmter Grünlandflächen oh-
ne Stickstoffdüngung in Be-
trieben ab 0,3 RGV/ha Grün-
land

Auf den geförderten Flächen
darf weder mineralischer noch
organischer Stickstoffdünger
ausgebracht werden – eine Aus-
nahme bilden die Ausscheidun-
gen von Weidetieren. Zudem
muss die Weide gepflegt wer-
den, sofern keine jährliche
Schnittnutzung erfolgt. Mindes-
tens 0,3 RGV je ha Grünland
sind Voraussetzung.

Des Weiteren gilt: Keine Me-
liorationsmaßnahmen, keine
Beregnung und keine flächige
Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln. Düngung und
Pflanzenschutz müssen schlag-
bezogen auf allen Grünlandflä-
chen des Betriebes aufgezeich-
net werden. Eine umbruchlose
Grünlanderneuerung ist nur
über Nachsaat möglich. Bean-
tragung und Förderung erfol-
gen wie bisher einzelflächenbe-
zogen.

FAKT-II-Maßnahme B3.2: Be-
wirtschaftung von artenrei-
chem Dauergrünland mit min-
destens sechs Kennarten
Es müssen mindestens sechs
Kennarten aus einem vorgege-
benen Katalog vorkommen. Es
darf keine Bodenbearbeitung
stattfinden – erlaubt sind Pflege-
maßnahmen wie Walzen oder
Schleppen. Düngung und

Das Mähen mit dem Messerbalken wird nur gefördert, wenn auf
derselben Fläche eine weitere FAKT-II-Maßnahme erfüllt wird.

Was auf Wiesen und Weiden gefördert wird
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Schnittzeitpunkte müssen
schlagbezogen aufgezeichnet
werden. Wer seine Fläche er-
neuern will, darf dies aus-
schließlich umbruchlos und
über Nachsaat tun.

FAKT-II-Maßnahme B4 und
B5: Extensive Nutzung von Bio-
topen sowie der FFH-Lebens-
raumtypen Flachland- und
Bergmähwiesen
Bei der FAKT-II-Maßnahme B4
muss eine angepasste extensive
Bewirtschaftung erfolgen. För-
derfähig sind kartierte Biotop-
flächen nach Bundesnatur-
schutzgesetz/Naturschutzge-
setz, die sich auf Grünland be-
finden oder an Grünland
angrenzen. Das heißt, aus-
schließlich hinterlegte Kulis-
senflächen können gefördert
werden. Gleiches gilt für die
FAKT-II-Maßnahme B5. Hier
geht es um die FFH-Lebens-
raumtypen Flachland- und
Bergmähwiese. Auch hier sind
nur kartierte Flächen innerhalb
und außerhalb von Natura-
2000-Gebieten förderfähig.

Kombinierte Förderung
notwendig

FAKT-II-Maßnahme B6: Mes-
serbalkenschnitt in Kombina-
tion mit allen FAKT-Grünland-
flächen
Die FAKT-II-Maßnahme B6
kann nur auf Grünlandflächen
gefördert werden, für die auch
die Beantragung und die Förder-
voraussetzung für eine weitere
FAKT-II-Förderung vorliegt (A2,
B1.2, B3.2, B4, B5, B7, D2). Die
Flächen dürfen dann nur noch
mit dem Messerbalken gemäht
werden.

FAKT-II-Maßnahme B7: Ver-
zicht auf chemisch-syntheti-
sche Produktionsmittel
Bei dieser Maßnahme sind die
Grünlandflächen förderfähig,
auf denen kein anderweitiges
Verbot von chemisch-syntheti-
schen Pflanzenschutz- und
Düngemitteln besteht bezie-
hungsweise auf denen solche
Mittel üblicherweise eingesetzt
werden. Der flächige Einsatz
chemisch-synthetischer Pflan-
zenschutz- und Düngemittel auf
den gesamten Grünlandflä-
chen ist bei dieser Maßnahme
verboten. Eine Einzelpflanzen-
bekämpfung ist zulässig, wenn
die untere Landwirtschaftsbe-
hörde dies genehmigt.

Ergänzend wird auch auf die
neue FAKT-II-Maßnahme E10
hingewiesen: Mehrjähriger le-
guminosenbetonter Ackerfut-
terbau
Gefördert wird hier der mehr-
jährige – also mindestens zwei-
jährige – Anbau auf demselben
Schlag als Hauptkultur. Um die
Nutzungsdauer zu verlängern,
dürfen Leguminosen nachgesät
werden. Der Aufwuchs der Flä-
che darf ausschließlich als Fut-
ter verwendet werden. Konkret
heißt das: mindestens eine Fut-
ternutzung pro Jahr als Schnitt
oder Weide. Wer das Futter an
andere Betriebe abgibt, muss
dies nachweisen.

Es sind keine Pflanzenschutz-
mittel ab der Einsaat sowie keine
mineralische Stickstoffdüngung
zulässig. In der Ansaatmischung
müssen mindestens zwei Legu-
minosenarten enthalten sein,
zum Beispiel Rot-, Weiß-, Horn-
schotenklee, Luzerne, Esparset-
te oder andere. Dabei müssen
die Leguminosen bezogen auf

das Gewicht mindestens 33 %
ausmachen. Ein Umbruch ist
erst ab dem 16. Januar des Fol-
gejahres möglich.

Eine Übersichtstabelle mit
den FAKT-II-Maßnahmen und
den geplanten Fördersätzen wur-
de bereits in der BBZ-Ausgabe 25
auf Seite 35 abgedruckt.

Bagatellregelung bei
Grünlandumwandlungen

Über die Regelungen der erwei-
terten Konditionalität, die in den
GLÖZ-Standards festgelegt sind,
hat das Landwirtschaftsministe-
rium Baden-Württemberg be-
reits informiert – siehe auch
BBZ-Ausgabe 18, Seite 22 und 23.
Bei Grünland ist unter anderem
GLÖZ 1 „Erhalt von Dauergrün-
land“ von Bedeutung. In der Re-
gel wird eine Umwandlung nur
genehmigt, wenn an anderer
Stelle in derselben Region eine
andere Fläche mit der entspre-
chenden Hektarzahl neu als
Dauergrünland angelegt wird.

Dies gilt nicht, wenn das Dau-
ergrünland im Rahmen von Ag-
rarumwelt- und Klimamaßnah-
men der 2. Säule der GAP ent-
standen ist oder wenn das
Dauergrünland erst ab dem
1. Januar 2015 neu entstanden
ist. Die Umwandlung von insge-
samt bis zu 500 m2 Dauergrün-
land in einer Region je Begüns-
tigtem und Jahr wird als Bagatel-
le bewertet und braucht keine
Genehmigung. Dabei ist jedoch
zu beachten, dass andere
Rechtsvorschriften wie das
Landwirtschafts- und Landes-
kulturgesetz (LLG) sowie die
Schutzgebiets- und Ausgleichs-
verordnung (SchALVO) keine
Bagatellgrenze vorsehen. red

Altgrasstreifen
sind über die
Öko-Regelung
der 1. Säule för-
derfähig. Sie
müssen mindes-
ten 0,1 Hektar
groß sein.

Damit Sie Dinge nachschau-
en können, stellen wir die
Artikel zur GAP-Reform und
ihrer Umsetzung für die
neue Förderperiode ab 2023
auf unserer Webseite www.
badische-bauern-zeitung.de
unter dem Stichwort „GAP-
Reform“ gesammelt zum
Nachlesen digital zur Verfü-
gung. Erschienen sind sie
bisher in den BBZ-Ausgaben
13, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34 und 35.
Die Serie wird fortgesetzt. ❑

Zum Nachlesen
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